
DAS WICHTIGSTE
Informationen aus dem Steuerrecht

Für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhal-
tungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die in einem inländischen Haushalt des 
Steuerpfl ichtigen erbracht werden, ermäßigt sich die tarifl iche Einkommensteuer auf 

Antrag um 20 %, höchstens 600 € (ab 2009: 1.200 €), der Aufwendungen, sofern diese nicht 
anderweitig abziehbar sind. Voraussetzung ist, dass der Steuerpfl ichtige für die Aufwendungen 
eine Rechnung erhalten hat und die Zahlung auf das Konto des Erbringers der Handwerker-
leistung erfolgt ist.

Mit Urteil vom 20.11.2008 hat der Bundesfi nanzhof (BFH) entschieden, dass die Barzahlung einer 
Rechnung aus der Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- 
und Modernisierungsmaßnahmen die entsprechenden Aufwendungen von der Steuerermäßigung 
ausschließt. Die in der Vorschrift geforderte bankmäßige Dokumentation des Zahlungsvorgangs 
ist nach Auffassung des BFH eine folgerichtige Ausgestaltung der gesetzgeberischen Zielsetzung, 
die Schwarzarbeit im Privathaushalt zu bekämpfen.

Mit den gleichen Erwägungen hat der BFH außerdem in einem weiteren Urteil auch bei Barzah-
lung einer Rechnung aus der Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen die Vorausset-
zungen für eine Steuerermäßigung verneint.

Nach der Rechtsprechung des Bundesfi nanzhofs sind Vertragsverhältnisse zwischen 
nahen Angehörigen steuerrechtlich grundsätzlich dann anzuerkennen, wenn die Ver-
träge bürgerlich-rechtlich wirksam vereinbart worden sind und sowohl die Gestal-
tung als auch die Durchführung dem zwischen Fremden Üblichen entsprechen. An 
den Beweis des Abschlusses und an den Nachweis der Ernstlichkeit von Vertragsge-

staltungen zwischen nahen Angehörigen werden strenge Anforderungen gestellt. Die besonde-
ren Anforderungen bilden Beweisanzeichen (Indizien) bei der zu treffenden Entscheidung, ob die 
streitigen Aufwendungen in einem sachlichen Zusammenhang mit dem Erzielen von Einkünften 
stehen oder dem privaten Bereich zugehören. 
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Bei einem Darlehen zwischen nahen Angehörigen wird die Fremdüblichkeit anhand der Ver-
einbarung über die Laufzeit und Rückzahlbarkeit des Darlehens, der regelmäßigen Entrichtung 
der Zinsen sowie der Darlehensbesicherung geprüft. Einer Darlehensabsicherung kommt – nur 
für sich allein – grundsätzlich keine entscheidungserhebliche Bedeutung zu.

Der Bundesfi nanzhof weist jedoch darauf hin, dass vorrangig zu prüfen ist, ob die Darlehensver-
träge nur zum Schein abgeschlossen wurden; insbesondere ob der Darlehensnehmer wirtschaft-
lich in der Lage war, Zins- und Tilgungsleistungen aufzubringen. Ist er wirtschaftlich nicht oder 
nur schwer in der Lage, die Zins- und/oder Tilgungsleistungen zu leisten, kann das ein Beweisan-
zeichen für das Vorliegen eines – steuerlich nicht beachtlichen - Scheingeschäfts sein. 

Die Kosten eines Arbeitnehmers für die Fahrten zwischen Wohnung und ständig 
wechselnden Tätigkeitsstätten sind nach einem Urteil des Bundesfi nanzhofs (BFH) 
vom 18.12.2008 unabhängig von der Entfernung (ab dem ersten Kilometer) in tat-
sächlicher Höhe als Werbungskosten zu berücksichtigen. Der Ansatz einer Entfer-
nungspauschale, die für Wege zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte 
anzusetzen ist, kommt nach Auffassung des BFH hier nicht zum Tragen.

Im Streitfall hatte das Finanzamt (FA) bei Fahrten des Klägers zu wechselnden Tätigkeitsstätten, 
die weniger als 30 km von seinem Wohnort entfernt lagen, nur die Entfernungspauschale i. H. v. 
0,30 € je Entfernungskilometer berücksichtigt. Hierbei berief sich das FA auf die ältere Recht-
sprechung des BFH, wonach die Regelung zur Entfernungspauschale auch auf Fahrten zu ständig 
wechselnden Tätigkeitsstätten im Einzugsbereich (sog. 30-km-Grenze) anzuwenden war.

Der BFH stellte klar, dass diese Rechtsprechung aufgrund geänderter Rechtslage überholt ist. Er 
verdeutlichte nochmals, dass die abzugsbeschränkende Regelung (Entfernungspauschale) nicht 
auf Fahrten des Arbeitnehmers zu ständig wechselnden Tätigkeitsstätten angewendet werden 
kann. Denn solche Einsatzstellen sind – anders als eine regelmäßige Arbeitsstätte – nicht auf Dau-
er und Nachhaltigkeit angelegt. Der Arbeitnehmer kann sich folglich nicht auf die immer gleichen 
Wege einstellen und so auf eine Minderung der Wegekosten hinwirken.

Ein volljähriges Kind wird für den Kindergeldanspruch nur berücksichtigt, wenn es 
Einkünfte und Bezüge, die zur Bestreitung des Unterhalts oder der Berufsausbildung 
bestimmt oder geeignet sind, von nicht mehr als 7.680 € im Kalenderjahr hat. Bezüge 
sind alle Einnahmen in Geld oder Geldeswert, die nicht im Rahmen der einkommen-

steuerrechtlichen Einkunftsermittlung erfasst werden. Insoweit sind auch laufende oder einmalige 
Geldzuwendungen von dritter Seite, also z. B. den Großeltern, die den Unterhaltsbedarf des Kindes 
decken oder die Berufsausbildung sichern und damit die Eltern bei ihren Unterhaltsleistungen 
entlasten sollen, grundsätzlich als Bezüge zu erfassen. 

Geldzuwendungen von Dritten sind nur dann nicht als Bezüge des volljährigen Kindes zu werten, 
wenn sie vom Zuwendenden für Zwecke der Kapitalanlage bestimmt sind. Trifft der Zuwendende 
keine Zweckbestimmung – wie in einem vom Finanzgericht München mit Urteil vom 30.7.2008 
entschiedenen Fall (hier: Geldschenkung der Großmutter von 10.000 € sowie Vermächtnis beim 
Tod der Großmutter in einem Folgejahr von 25.000 €) –, ist der Schluss gerechtfertigt, dass das 
zugewendete Geld zumindest in der Höhe, in der die Schenkung den Grenzbetrag überschrei-
tet, nicht nur zur Kapitalanlage, sondern zumindest auch für Konsumzwecke, d. h. insbesondere 
auch für Zwecke des Unterhalts und der Berufsausbildung des Kindes, bestimmt ist und folglich 
bei der Grenzbetragsermittlung berücksichtigt werden muss. Dafür dass die Geldschenkung nach 
dem Willen des Zuwendenden zur Kapitalanlage eingesetzt werden soll, trägt der Kindergeldan-
spruchsberechtigte die Beweislast.  

Der Bundesfi nanzhof (BFH) hat im Urteil vom 28.10.2008 entschieden, dass die mit-
telbare Beteiligung eines Berufsfremden an einer Personengesellschaft, deren weite-
re Gesellschafter Freiberufl er sind, dazu führt, dass die Gesellschaft insgesamt keine 
freiberufl ichen, sondern gewerbliche Einkünfte bezieht und deshalb gewerbesteuer-
pfl ichtig ist.

Im entschiedenen Fall unterhielt eine Personengesellschaft (Untergesellschaft) ein Ingenieurbüro. 
Neben Ingenieuren war an ihr auch eine weitere Personengesellschaft (Obergesellschaft) betei-
ligt. Diese fungierte als Holding für zahlreiche weitere Ingenieurbüros. Die Gesellschafter der 
Obergesellschaft waren durchweg Ingenieure, mit Ausnahme eines Gesellschafters, der Diplom-
Kaufmann war und sich um die kaufmännischen Angelegenheiten der Gesellschaft kümmerte.
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Der BFH entschied, dass die mittelbare Beteiligung des Diplom-Kaufmannes an der Untergesell-
schaft dazu führt, dass diese insgesamt gewerbliche Einkünfte bezieht. Dabei knüpfte der BFH an 
die ständige Rechtsprechung an, dass eine Personengesellschaft nur dann freiberufl iche Einkünfte 
erzielt, wenn sämtliche Gesellschafter die Merkmale des freien Berufs in eigener Person erfüllen. 
Diese Voraussetzung ist nur erfüllt, wenn der Gesellschafter über die im Gesetz vorausgesetzte 
persönliche Berufsqualifi kation verfügt und er diesen Beruf tatsächlich auch ausübt. Ist das nicht 
der Fall, spricht man von einem berufsfremden Gesellschafter. 

Zeitgleich hat der BFH in einem weiteren Urteil auch die Einkünfte der Obergesellschaft als Ein-
künfte aus Gewerbebetrieb beurteilt, da die Obergesellschaft als Holding lediglich geschäftslei-
tende Funktionen innerhalb einer Firmengruppe wahrgenommen und damit keinen freien Beruf 
ausgeübt hatte.

Absetzungen für außergewöhnliche Abnutzung aus wirtschaftlichen Gründen kön-
nen als Werbungskosten bei der Einkunftsart Vermietung und Verpachtung abgezo-
gen werden, wenn sich nach der Kündigung des Mietverhältnisses herausstellt, dass 
das auf die Bedürfnisse des Mieters ausgerichtete Gebäude nicht mehr oder nur noch 
eingeschränkt nutzbar ist und auch durch eine (nicht steuerbare) Veräußerung nicht 
mehr sinnvoll verwendet werden kann.

Ein bestehendes Gebäude ist wirtschaftlich außergewöhnlich abgenutzt, wenn seine Nutzungs-
möglichkeit durch Einwirken im Zusammenhang mit seiner steuerbaren Nutzung eingeschränkt 
wird. So verhält es sich z. B., wenn bei Beendigung eines Mietverhältnisses erkennbar wird, dass 
das Gebäude wegen einer auf den bisherigen Mieter ausgerichteten Gestaltung nur eingeschränkt 
an Dritte vermietbar ist. Der objektive Zusammenhang, in dem die eingeschränkte Nutzungs-
möglichkeit mit der Vermietungstätigkeit steht, darf aber nicht durch eine Verknüpfung mit der 
nicht einkommensteuerbaren Grundstücksveräußerung überlagert werden. So kann der Fall lie-
gen, wenn der Steuerpfl ichtige sein Gebäude zwar selbst nicht mehr nutzen kann, es mit einer 
Veräußerung aber noch sinnvoll verwendet.  

Der Bundesfi nanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 8.10.2008 entschieden, dass eine 
Grundstücksgemeinschaft, die ein Gebäude zum Teil steuerfrei an eine Arztpraxis 
vermietet und es im Übrigen den Gemeinschaftern für private Wohnzwecke über-
lässt, keinen Anspruch auf Voraussteuerabzug aus den Herstellungskosten des Ge-
bäudes hat.

Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaft hatte mit Urteil vom 8.5.2003 (Seeling) entschie-
den, dass die beim Erwerb gemischt unternehmerisch und nicht unternehmerisch genutzter Ge-
genstände geschuldete Umsatzsteuer grundsätzlich vollständig und sofort als Vorsteuer abziehbar 
ist, wenn sich der Steuerpfl ichtige dafür entscheidet, diese Gegenstände seinem Unternehmen 
zuzuordnen.

Im Urteilsfall (Seeling) hatte die unternehmerische Nutzung des Gebäudes zu steuerpfl ichtigen 
Umsätzen geführt, sodass die in Rechnung gestellten Leistungen für steuerpfl ichtige Umsätze 
verwendet worden waren. Dagegen waren im nunmehr vom BFH entschiedenen Fall sowohl die 
Vermietung als auch die Eigennutzung des Gebäudes durch die Gemeinschafter umsatzsteuerfrei. 
In einem derartigen Fall scheidet nach Auffassung des BFH der Vorsteuerabzug aus, weil dieser 
sowohl nach deutschem als auch nach Gemeinschaftsrecht voraussetzt, dass die Lieferungen und 
sonstigen Leistungen für steuerpfl ichtige Umsätze verwendet werden. 

Der Bundesfi nanzhof (BFH) hat mit Beschluss vom 17.12.2008 dem Europäischen 
Gerichtshof die Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt, ob es mit den europäischen 
Mehrwertsteuersystemrichtlinien vereinbar ist, dass nach deutschem Recht nur be-
stimmte Wetten und Lotterien von der Umsatzsteuer befreit und sämtliche „sonstige 
Glücksspiele mit Geldeinsatz“ von der Steuerbefreiung ausgenommen sind.

Die Mitgliedstaaten sind nach dem Gemeinschaftsrecht gehalten, Wetten, Lotterien und sonstige
Glücksspiele mit Geldeinsatz von der Umsatzsteuer zu befreien. Sie können jedoch Bedingungen 
und Beschränkungen für die Steuerbefreiung festlegen. Nach dem vom deutschen Gesetzgeber 
mit Wirkung vom 6.5.2006 neu geregelten Umsatzsteuergesetz (UStG) sind nur bestimmte unter 
das Rennwett- und Lotteriegesetz fallende Umsätze (Rennwetten und öffentlich veranstaltete 
Lotterien, Ausspielungen und Oddset-Wetten) von der Umsatzsteuer befreit. Die Mehrzahl der 
Glücksspiele einschließlich der Spiele an Geldspielautomaten ist danach umsatzsteuerpfl ichtig. 
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Deshalb war bereits im Gesetzgebungsverfahren zur Neufassung des UStG umstritten, ob dies mit 
den Vorgaben des Gemeinschaftsrechts im Einklang steht.

Der BFH zweifelt daran, ob der deutsche Gesetzgeber den ihm durch das Gemeinschaftsrecht 
eingeräumten Spielraum bei der Neuregelung des UStG eingehalten hat.

Viele deutsche Unternehmer, die in einem anderen EU-Staat betriebliche Ausgaben 
– z. B. für Kraftstoff, Transportmittel, Beherbergung oder verschiedene Dienstleis-
tungen – tätigen, ohne Leistungen dort zu erbringen, verzichten häufi g darauf, einen 
Antrag auf die Erstattung der Vorsteuern zu stellen. Der Hauptgrund dafür liegt in 

der Schwierigkeit, sich mit den verschiedenen Bestimmungen in den einzelnen Ländern auseinan-
derzusetzen. Das bisherige Vorsteuervergütungsverfahren gilt allerdings nur noch bis Ende 2009. 

Zum 1.1.2010 wird ein neues Vorsteuervergütungsverfahren eingeführt, das verblüffend einfach 
ist. Der Antrag auf Erstattung ist ab dann nicht mehr wie bisher auf Papier, sondern nur noch 
elektronisch im Ansässigkeitsstaat des Unternehmens zu stellen; für deutsche Unternehmen an 
das Bundeszentralamt für Steuern. Die Erstattungssumme für ein Kalenderjahr muss mindestens 
50 € betragen. Die Pfl icht zur Einreichung der Rechnungen im Original entfällt. Rechnungskopien 
können aber ab einem bestimmten Nettobetrag verlangt werden. Der Antrag muss spätestens am 
30.9. des auf den Erstattungszeitraum folgenden Kalenderjahres vorliegen. Die Vergütung muss 
grundsätzlich spätestens nach vier Monaten und zehn Tagen erfolgen. Wird die Bearbeitungszeit 
überschritten, ist der Vergütungsbetrag zu verzinsen. 
Die neuen Regelungen zur Erstattung der Mehrwertsteuer sind in der Richtlinie 2008/9/EG (sog. 
„Erstattungsrichtlinie EU-Unternehmer“) zusammengefasst. Sie wurden im Rahmen des JStG 
2009 ins nationale Umsatzsteuerrecht umgesetzt.  

Die Künstlersozialabgabe (KSA) müssen i. d. R. Unternehmen unabhängig von ih-
rer Rechtsform, die typischerweise als Verwerter künstlerischer oder publizistischer 
Werke oder Leistungen tätig werden, wie z. B. Verlage, Presseagenturen usw. tragen. 

Aufgrund einer sog. „Generalklausel“ kann jedoch jedes Unternehmen abgabepfl ichtig werden, 
wenn es nicht nur gelegentlich (mehr als drei Veranstaltungen im Jahr) selbstständige künstle-
rische oder publizistische Leistungen für Zwecke seines Unternehmens in Anspruch nimmt und 
damit Einnahmen erzielen will. Nicht abgabepfl ichtig sind Zahlungen an juristische Personen, also 
an eine GmbH.

Nunmehr tauchen in der Literatur vermehrt kritische Anmerkungen zur Abgabepfl icht auf. Insbe-
sondere geht es um die Frage der systematischen Zuordnung der KSA innerhalb der Abgaben des 
nationalen Rechts. Nach neuester Einschätzung geht man davon aus, dass sie dem Charakter einer 
Umsatzsteuer entspricht. Die EG-Regelungen untersagen es aber, neben der Mehrwertsteuer eine 
weitere Steuer, die dem Charakter einer Umsatzsteuer entspricht, zu erheben. 

Inwieweit diese Meinungen in der Literatur wirklich Bestand haben, kann an dieser Stelle noch 
nicht gesagt werden. Zur Klärung soll ein Musterverfahren vor dem Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) angestrebt werden. Bis zur endgültigen Klärung durch den EuGH können betroffene Steu-
erpfl ichtige durch Widerspruch ihre Bescheide offenhalten. 
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Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

seit 1.1.2009 = 1,62 %  1.7. – 31.12.2008 = 3,19 %  1.1. – 30.6.2008 = 3,32 %
Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de/presse/presse_zinssaetze.php

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 

Basiszinssatz + 5-%-Punkte
Basiszinssatz + 8-%-Punkte

Verbraucherpreisindex: 2005 = 100 Januar 2009 = 106,3; Dezember 2008 = 106,8; November = 106,5; September = 107,2
Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Wirtschaft aktuell – Preisindizes

Bitte beachten Sie, dass diese Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen können! Eventuelle Ände-
rungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksich-
tigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.


